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Ratschlag des Gerichtsrats zu einer Änderung des § 87 des Gesetzes betreffend die 
Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG) 
 

19.5320.01, Ratschlag des GerR vom 01.07.2019 
 
://: Zustimmung 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Gerichtsrats 
Nr. 19.5320.01 vom 24. Juni 2019 und nach dem mündlichen Antrag der Justiz-, Sicherheits- und 
Sportkommission vom 16. Oktober 2019, beschliesst: 
 

I. 

Gesetz betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft 
(Gerichtsorganisationsgesetz, GOG) vom 3. Juni 20151 (Stand 1. Juli 2016) wird wie folgt 
geändert: 

 

§ 87 Abs. 1 (geändert) 

Das Appellationsgericht besteht aus fünf Präsidentinnen oder Präsidenten mit je einem Pensum 
von 100 Stellenprozent, zwei Präsidentinnen oder Präsidenten mit je einem Pensum von 50 
Stellenprozent, einer Präsidentin oder einem Präsidenten mit einem Pensum von 
70 Stellenprozent und einer Präsidentin oder einem Präsidenten mit einem Pensum von 
60 Stellenprozent sowie aus mindestens 14 Richterinnen und Richtern. 

 

II. Änderung anderer Erlasse 

Keine Änderung anderer Erlasse. 

 

III. Aufhebung anderer Erlasse 

Keine Aufhebung anderer Erlasse.  

 

IV. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum und tritt am fünften Tag nach 
der Publikation des unbenutzten Ablaufs der Referendumsfrist oder im Falle einer 
Volksabstimmung am fünften Tag nach Publikation der Annahme durch die Stimmberechtigten in 
Kraft. 
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